
Friedrich
(Giunesch

Das Verhältnıs VoO  —> Staat und
Kırche 1m Lichte des
Kultusgesetzes’

Vorbemerkungen
das NECLC Kultusgesetz nach dNZCH 16 ahren ndlıch verabschliedet

worden 1st (15 Dezember 1st schon ftast e1in under, hat immerhın
fünf Entwürfe egeben, dıe In verschliedenen Phasen erarbeıtet, ert12ge-
tellt, dann auf F1S gelegt, zurückgezogen Oder abgewıiesen worden SINd. SO
hatte ämlıch das amalıge Staatssekretarıat für bereıts September
99() e1ner ersten Sıtzung 1mM 1C auf dıe Erarbeitung eINes Entwurfes
für eın CUl Kultusgesetz eingeladen. nNZ  1ge Sıtzungen, ıngaben, An-
derungsvorschläge, gemeinsame orgaben mıt anderen Schwesterkırchen
sınd efolgt. Dazu harte Ause1inandersetzungen mi1t den Vertretern der ()I -

thodoxen Kırche, den Freikiırchen und den Vertretern des rumänıschen Staa-
LES, dann Enttäuschungen, ange Auszeıten. Und Jetzt 1sSt ennoch SOWEeIL.

Zum Werdegang dieses VOoO  - den Kırchen, aber auch VOoO  - jJeder egıerung
reklamıerten nötigen (Jesetzes annn noch gEesagt werden, dıe aupt-
hemmschuhe nıcht 1IUT 1mM Anspruch der Majyorıitätskiırche agen, als natıonale
1IrC und damıt als Staatskırche gelten, sondern auch In der Verm1i1-
schung VOoO  - nhalten, die VOoO  - den Kırchen V ON Rechts SCH eingefordert,
ahber keinen AaLZ In einem Kultusgesetz tınden konnten. SO konnten VCI-

ständlıcherwelise weder die ückgabe VOoO  - kırchlichem E1gentum noch die
STeUET und tiskaltechnıschen Erwartungen über das Kultusgesetz, sondern
1IUT über dıe entsprechenden speziellen (iJesetze geregelt werden.
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Das Verhältnis von Staat und
Kirche im Lichte des neuen
Kultusgesetzes1

Vorbemerkungen

Daß das neue Kultusgesetz nach ganzen 16 Jahren endlich verabschiedet
worden ist (13. Dezember 2006), ist schon fast ein Wunder, hat es immerhin
fünf Entwürfe gegeben, die in verschiedenen Phasen erarbeitet, fertigge-
stellt, dann auf Eis gelegt, zurückgezogen oder abgewiesen worden sind. So
hatte nämlich das damalige Staatssekretariat für Kulte bereits am 4. September
1990 zu einer ersten Sitzung im Blick auf die Erarbeitung eines Entwurfes
für ein neues Kultusgesetz eingeladen. Unzählige Sitzungen, Eingaben, Än-
derungsvorschläge, gemeinsame Vorgaben mit anderen Schwesterkirchen
sind gefolgt. Dazu harte Auseinandersetzungen mit den Vertretern der or-
thodoxen Kirche, den Freikirchen und den Vertretern des rumänischen Staa-
tes, dann Enttäuschungen, lange Auszeiten. Und jetzt ist es dennoch soweit.

Zum Werdegang dieses von den Kirchen, aber auch von jeder Regierung
reklamierten nötigen Gesetzes kann noch gesagt werden, daß die Haupt-
hemmschuhe nicht nur im Anspruch der Majoritätskirche lagen, als nationale
Kirche und damit als Staatskirche zu gelten, sondern auch in der Vermi-
schung von Inhalten, die von den Kirchen von Rechts wegen eingefordert,
aber keinen Platz in einem Kultusgesetz finden konnten. So konnten ver-
ständlicherweise weder die Rückgabe von kirchlichem Eigentum noch die
steuer und fiskaltechnischen Erwartungen über das Kultusgesetz, sondern
nur über die entsprechenden speziellen Gesetze geregelt werden.

1 Erstmals abgedruckt in: LKI – Landeskirchliche Information. Amtliches Informations-
blatt des Landeskonsistoriums der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien, Jg. XVIII,
Nr. 4, 28. Februar 2007. Leicht gekürzt erneut abgedruckt in: G2W, Nr. 5/2007, S. 12 f.
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Posıitiv annn gesagt werden, daß immer wıeder und auch 1mM Fall des
etzten Entwurfs KompromiBßbereıitschaft der Teilnehmer egeben hat,
die Kırchen tändıg dem Prozelß beteiulgt worden sınd und VOT em

dieses (Jesetz Jetzt überhaupt <1bt. ESs 1sSt sicherlich nıcht perfekt hber
1st eın akzeptables KRahmengesetz, das das Verhältnis zwıischen Staat und
Kırche regelt und damıt den Anachron1ismus aufhebt, mi1t eiInem ultusge-
GET7Z AUS dem = 945 en und arbeıten.

Prinzıplen und TukiIur

Das NECLC Kultusgesetz gcht VOoO  - der (jJarantıe der auDens- und (JeW1sSsSeENS-
treiheılt AUS, mi1t anderen W orten V ON der Relig10ns- und Bekenntnisfreıiheıt,
als eiInem Girundrecht des Menschen, gemä. dem Grundgesetz und den
internationalen Abkommen Art 1L) Damıt darf n1ıemandem dieses tund-
recht verwehrt, noch ann 1ne Person aufgrund ıhrer relıg1ösen Zugehör1g-
e1it verfolgt werden. /Zu der Gilaubensftfreiheit schört emnach auch die
Freıiheılt, selnen (Gilauben auszuüben und In überkommenen Formen und
RKıten praktızıeren Art 2)

Lhese Freiheıt wırd 1IUT dann eingegrenzt, WENNn 1E dıe gesetzli1-
chen Bestimmungen, die OTTENTLCHNE Sıcherhelit, UOrdnung Oder ora
verstößt.

In diesem Kampıtel, das unfer dem 1fe „Allgemeine Bestimmungen‘
steht, werden diese tundfreiheiten näher bestimmt und entsprechend auf
die Kırchen und relıg1ösen (ieme1nnschaften übertragen.

Wiıchtig 1sSt hiıerbe1i dıe Denominatıon der ubjekte, dıe diesem (Jesetz
unterstehen, und Wl

ırchen
rel1g1öse ereine
relıg1öse Vereinigungen.

e ersten beıden aufgezählten Institutionen sınd Juristische Personen, wäh-
rend die relıg1ösen Vereinigungen diesen Juristischen ar  er nıcht,
keine Kechtsfähigkeıit, en

Neu 1sSt In diesem Kultusgesetz die Bestimmung In (4) und (5) die
den Datenschutz etfreiITen und9 Daten betreffend Relig10nNsZzU-
gehörigkeıit 1IUT nach Zustimmung der betreffenden Person verwendet WCI -

den dürfen

 106 ____________________________________________________________________________  FRIEDRICH GUNESCH

Positiv kann gesagt werden, daß es immer wieder und auch im Fall des
letzten Entwurfs Kompromißbereitschaft der Teilnehmer gegeben hat, daß
die Kirchen ständig an dem Prozeß beteiligt worden sind und vor allem daß
es dieses Gesetz jetzt überhaupt gibt. Es ist sicherlich nicht perfekt. Aber es
ist ein akzeptables Rahmengesetz, das das Verhältnis zwischen Staat und
Kirche regelt und damit den Anachronismus aufhebt, mit einem Kultusge-
setz aus dem Jahr 1948 zu leben und zu arbeiten.

Prinzipien und Struktur

Das neue Kultusgesetz geht von der Garantie der Glaubens- und Gewissens-
freiheit aus, mit anderen Worten von der Religions- und Bekenntnisfreiheit,
als einem Grundrecht des Menschen, gemäß dem Grundgesetz und den
internationalen Abkommen (Art. 1). Damit darf niemandem dieses Grund-
recht verwehrt, noch kann eine Person aufgrund ihrer religiösen Zugehörig-
keit verfolgt werden. Zu der Glaubensfreiheit gehört demnach auch die
Freiheit, seinen Glauben auszuüben und in überkommenen Formen und
Riten zu praktizieren (Art. 2).

Diese Freiheit wird nur dann eingegrenzt, wenn sie gegen die gesetzli-
chen Bestimmungen, gegen die öffentliche Sicherheit, Ordnung oder Moral
verstößt.

In diesem I. Kapitel, das unter dem Titel „Allgemeine Bestimmungen“
steht, werden diese Grundfreiheiten näher bestimmt und entsprechend auf
die Kirchen und religiösen Gemeinschaften übertragen.

Wichtig ist hierbei die Denomination der Subjekte, die diesem Gesetz
unterstehen, und zwar:

1. Kulte (Kirchen)
2. religiöse Vereine
3. religiöse Vereinigungen.

Die ersten beiden aufgezählten Institutionen sind juristische Personen, wäh-
rend die religiösen Vereinigungen diesen juristischen Charakter nicht, d. h.
keine Rechtsfähigkeit, haben.

Neu ist in diesem Kultusgesetz die Bestimmung in Art. 5 (4) und (5), die
den Datenschutz betreffen und aussagen, daß Daten betreffend Religionszu-
gehörigkeit nur nach Zustimmung der betreffenden Person verwendet wer-
den dürfen.
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Verhältnis Kırche Staat

Anders als In der Bundesrepublı Deutschlan: z.B., das Verhältnıis
zwıschen 1IrC und Staat Urc einen Staatskırchenvertrag geregelt lst, 1sSt
In Kumänien, ahber auch In vielen anderen westlichen und Östlıchen Ländern
Europas dieses Verhältnıis durch eın Kultusgesetz geregelt.

SO kommt auch 1mM CUl Kultusgesetz dieser egelung dıe bedeutendste
Stelle Das umfangreiche Kapıtel 11 steht unfer der Überschrift „Die Kulte“
und 1sSt In fünf Ahbhschnuitte gegliedert:

1) Verhältnis zwıischen Staat und Kırche
2) Gründung eINESs Kultes ıIrche

Personal
4) E1gentum
5) Konftessioneller Unterricht.

e Bezeichnungen In deutscher Sprache sınd nıcht wortwörtlich, sondern
siınngemäß durchgeführt worden.

In Kap LL; Ahbschnıiıtt 1’ anerkennt der Staat die der 1IrC In der
Gesellschaft und sieht die Kırchen als SO7Z71ale Partner

Der Kompromi1b In Art (2) e15äß die Rumänische TINOdOXeEe Kırche
als eINZIZE CXPress1is verbis Kırche, WODbeEeL Juristisch, ahber auch
grammatıkalısch die Formuherung „und dıe anderen VOoO Staat anerkannten
Kırchen“ diese Kırchen der onthodoxen 1IrC gleichstellt. Wenn 1111A0 Z£ZUT

Kenntnis nımmt, die Orthodoxe Kırche 8 n der Gläubigen hat und
dıe ew  €1| zumındest die gesetzliche &1DL, VOr dem (Jesetz alle
Kırchen gleich sınd, ann 1111A0 damıt en

1Ne pOs1iıtLve Errungenschaft des Kultusgesetzes lst, daß Oft auf dıe C1ZE-
NCN Statuten verwiesen WIrd, daß das Kultusgesetz nıcht In dıe Internen
Lebensformen der Kırchen eingreift, sondern In eiInem demokrtatischen Staat
1IUT die KRahmenbedingungen für eın Funktionieren der Kırchen chafft

Damıt WIT| e1in wichtiger chritt den Kırchen die lehbensnot-
wendigen Rechte ewähren W1IE

dıe Dienstherrenfähigkeıt,
dıe Diszıplinargewalt,
dıe Autonomıie und dıe Urganisationsgewalt,
1C5N SdCIdC,
das Parochljalrecht und
andere Privilegien.

DAS VERHÄLTNIS VON STAAT UND KIRCHE IM LICHTE DES NEUEN KULTUSGESETZES  107

Verhältnis Kirche – Staat

Anders als in der Bundesrepublik Deutschland z. B., wo das Verhältnis
zwischen Kirche und Staat durch einen Staatskirchenvertrag geregelt ist, ist
in Rumänien, aber auch in vielen anderen westlichen und östlichen Ländern
Europas dieses Verhältnis durch ein Kultusgesetz geregelt.

So kommt auch im neuen Kultusgesetz dieser Regelung die bedeutendste
Stelle zu. Das umfangreiche Kapitel II steht unter der Überschrift „Die Kulte“
und ist in fünf Abschnitte gegliedert:

1) Verhältnis zwischen Staat und Kirche
2) Gründung eines Kultes (Kirche)
3) Personal
4) Eigentum
5) Konfessioneller Unterricht.

Die Bezeichnungen in deutscher Sprache sind nicht wortwörtlich, sondern
sinngemäß durchgeführt worden.

In Kap. II, Abschnitt 1, anerkennt der Staat die Rolle der Kirche in der
Gesellschaft und sieht die Kirchen als soziale Partner an.

Der Kompromiß in Art. 7 (2) beläßt die Rumänische Orthodoxe Kirche
als einzige expressis verbis genannte Kirche, wobei juristisch, aber auch
grammatikalisch die Formulierung „und die anderen vom Staat anerkannten
Kirchen“ diese Kirchen der orthodoxen Kirche gleichstellt. Wenn man zur
Kenntnis nimmt, daß die orthodoxe Kirche 85 % der Gläubigen hat und es
die Gewißheit – zumindest die gesetzliche – gibt, daß vor dem Gesetz alle
Kirchen gleich sind, kann man damit leben.

Eine positive Errungenschaft des Kultusgesetzes ist, daß oft auf die eige-
nen Statuten verwiesen wird, so daß das Kultusgesetz nicht in die internen
Lebensformen der Kirchen eingreift, sondern in einem demokratischen Staat
nur die Rahmenbedingungen für ein gutes Funktionieren der Kirchen schafft.

Damit wird ein wichtiger Schritt getan, um den Kirchen die lebensnot-
wendigen Rechte zu gewähren wie:

– die Dienstherrenfähigkeit,
– die Disziplinargewalt,
– die Autonomie und die Organisationsgewalt,
– res sacrae,
– das Parochialrecht und
– andere Privilegien.
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Art definıijert dıe Kırchen als Juristische Personen „„de utilıtate publıca"”
(Gemeimnützigkeit). hese Kechtsstellung ezieht siıch auf die SOz1alstaat-
ıchkeıt der Kırchen und anerkennt damıt den Beıtrag der Kırchen 1mM SO719-
len und d1akonıischen Bereich WI1IE auch In der Erzicehung und Bıldung.

Im 1C auf den Juristischen Status der anerkannten Kırchen hat e1in
langes und zähes Kıngen egeben, we1l beispielsweılise 1mM alten ultusge-
N Nr TI945 die Kırchen W1IE auch iıhre untergeordneten Einheıiıten als
„Juristische Personen des Öffentlichen Rechts“ galten. eses hatte sıcher
keinen greifbaren Juristischen Inhalt, und 11A0 wurde staatlıcherseımts hnlıch
WIE dıe Konsumgenossenschaften behandelt Ausgehend VOoO deutschen KÖT-
perschaftsrecht hat MNSCIEC Kırche versucht, diesen Öffentlich-rechtlhichen
ar  er erringen, WODbeEel WIT auf starken Wiıderstand der Freıikırchen,
der katholischen Kırchen, ahber auch des Staates gestoßen SINd. Mıt der
Unterstützung Urc die rumänısche Oorthodoxe Kırche konnten WIT chheß-
ıch wen1gstens den Öffentlichen ar  er durchsetzen, der vornehmlıch
die SO71alen Le1istungen der Kırchen unterstreicht und WENNn auch nıcht
1re genannt das Subs1idiarıtätsprinzıp anklıngen 1äßt

In diesem Sinn wırd auch dıe Partnerschaft zwıischen Kırche und Staat
angesprochen, dıe iıhren Nıederschlag In gemeiınsamen Verträgen tınden ann
Art 9,5), WASs sıcher nıcht eiInem Staatskırchenvertrag Oder einem Konkor-
dat entspricht.
e Örderung Urc den Staat, Ssowohl W ASs den Beıtrag den ehäl-

tern als auch für dıe kırchlichen Bauten etrıfft, 1sSt e1in welterer Streitpunkt
SC WESCH. ährend manche Freikiırchen 1ne totale Irennung VOoO  - Staat und
Kırche nach tranzösıschem odell einforderten, en die historischen KIr-
chen 1hr hergebrachtes eC das auf dıe Abschaffung des /Zehnten und den
E1nzug der kırchlichen Liegenschaften gründet, beansprucht.

Fın welterer wichtiger 1NWEeIS eIr1 die Steuerbegünstigung der KIr-
chen Art 10), aber auch vornehmlıch die Möglıchkeıt. die Kırchenbeiträge
VOoO  - der Steuer ahbzusetzen. TE1I1C mMuUSsSsSen hler noch konkrete gesetzliche
Bedingungen geschaffen werden, und 1ne solche egelung wırd siıcher (iren-
Ze1 en Wilie iımmer, be1 den vergleichsweise kleinen Kırchenbeıiträgen In
UNSCICT ırche, WAare die Umsetzung dieses Artıkels (Art 10,2) e1in WESECNTI-
lıcher chrıtt 1mM 1C auf die Erlangung der tfinanzıellen Unabhängigkeıt
der Kırche und iıhrer (jemeılnden. Sich Jetzt schon darauf freuen WAare
sicherlich erfrüht

Art 13 ez1ieht sıch auf den gegenseltigen Respekt und dıe Verständıi-
ZUNS zwıischen den Kırchen und hat für großes UuTsehen SESOTZL, WODbeEeL ich
persönlıch den exf guL ınde, ahber auch die efahr sehe, dıe Inkrımi-
nlerung der MiBachtung der relıg1ösen 5Symbole unfer Umständen den inter-
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Art. 8 definiert die Kirchen als juristische Personen „de utilitate publicâ“
(Gemeinnützigkeit). Diese Rechtsstellung bezieht sich auf die Sozialstaat-
lichkeit der Kirchen und anerkennt damit den Beitrag der Kirchen im sozia-
len und diakonischen Bereich wie auch in der Erziehung und Bildung.

Im Blick auf den juristischen Status der anerkannten Kirchen hat es ein
langes und zähes Ringen gegeben, weil beispielsweise im alten Kultusge-
setz Nr. 177/1948 die Kirchen wie auch ihre untergeordneten Einheiten als
„juristische Personen des öffentlichen Rechts“ galten. Dieses hatte sicher
keinen greifbaren juristischen Inhalt, und man wurde staatlicherseits ähnlich
wie die Konsumgenossenschaften behandelt. Ausgehend vom deutschen Kör-
perschaftsrecht hat unsere Kirche versucht, diesen öffentlich-rechtlichen
Charakter zu erringen, wobei wir auf starken Widerstand der Freikirchen,
der katholischen Kirchen, aber auch des Staates gestoßen sind. Mit der
Unterstützung durch die rumänische orthodoxe Kirche konnten wir schließ-
lich wenigstens den öffentlichen Charakter durchsetzen, der vornehmlich
die sozialen Leistungen der Kirchen unterstreicht und – wenn auch nicht
direkt genannt – das Subsidiaritätsprinzip anklingen läßt.

In diesem Sinn wird auch die Partnerschaft zwischen Kirche und Staat
angesprochen, die ihren Niederschlag in gemeinsamen Verträgen finden kann
(Art. 9‚5), was sicher nicht einem Staatskirchenvertrag oder einem Konkor-
dat entspricht.

Die Förderung durch den Staat, sowohl was den Beitrag zu den Gehäl-
tern als auch für die kirchlichen Bauten betrifft, ist ein weiterer Streitpunkt
gewesen. Während manche Freikirchen eine totale Trennung von Staat und
Kirche nach französischem Modell einforderten, haben die historischen Kir-
chen ihr hergebrachtes Recht, das auf die Abschaffung des Zehnten und den
Einzug der kirchlichen Liegenschaften gründet, beansprucht.

Ein weiterer wichtiger Hinweis betrifft die Steuerbegünstigung der Kir-
chen (Art. 10), aber auch vornehmlich die Möglichkeit, die Kirchenbeiträge
von der Steuer abzusetzen. Freilich müssen hier noch konkrete gesetzliche
Bedingungen geschaffen werden, und eine solche Regelung wird sicher Gren-
zen haben. Wie immer, bei den vergleichsweise kleinen Kirchenbeiträgen in
unserer Kirche, wäre die Umsetzung dieses Artikels (Art. 10,2) ein wesent-
licher Schritt im Blick auf die Erlangung der finanziellen Unabhängigkeit
der Kirche und ihrer Gemeinden. Sich jetzt schon darauf zu freuen wäre
sicherlich verfrüht.

Art. 13 bezieht sich auf den gegenseitigen Respekt und die Verständi-
gung zwischen den Kirchen und hat für großes Aufsehen gesorgt, wobei ich
persönlich den Text gut finde, aber auch die Gefahr sehe, daß die Inkrimi-
nierung der Mißachtung der religiösen Symbole unter Umständen den inter-
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konfessionellen Dialog verbaut Oder leichtfertig dem grundlosen Streıit ZWI1-
schen verschliedenen Kırchen dıiıenen annn
e Gründung VON Kulten, In Kapıtel LL; Ahbschniıtt 2’ IsSt für MNISCIEC

1IrC 1IUT Insoweılt interessant, als 1E ıhren Namen schützen lassen muß S1-
cher annn 1111A0 hier auch In den kritischen C’hor der vielen 1N- und ausländı1-
schen Vereıne, NGOS und mancher Freikırchen einstimmen. Der Kompromi1b
betreffend wen1gstens Ü, 1 n der Mıtglıeder einer CUl 1IrC ann kritisch
betrachtet werden. Immerhın CM SI n der gesetzlich zugelassenen
und Kırchen damıt einverstanden. In Deutschland gilt hlerfür die 1-Promuille-
Grenze, WODbeEeL S1e€ siıch natürliıch auf Jeweils e1in Bundesland ez1ieht

In Kap LL, Ahbschniıtt 3’ unfer der Überschrift „Personalt , wırd zunächst
dıe Unabhängigkeıt der Kırchen betreffend dıe Anstellung iıhrer Mıtarbeıter,
dıe eigene Diszıplinargerichtsbarkeıit W1IE auch das Beichtgeheimn1s St1pu-
hert Art 23 und 26)

Ferner esteht die gesetzliıche Möglıchkeıit der E1inrichtung und weılteren
Betreibung e1ner eigenen Pensionskasse, dıe WT dıe Grundprinziplen der
staatlıchen Sozlalversicherung beachten muß, sıch aber ANSONSTEN 1mM
sentlichen ıhren eigenen Satzungen ausrtichtet.

Schließlic garantıiert Art 25 dıe Befreiung VOoO Mıhtärdienst für das
ge1istliche Personal der

Im nächsten Ahbhschnuıiıftt des apıtels 11 tiınden siıch ein1ıge wen1ige erTUu-
SUNSCH betreffend das E1gentum ( Patrımon1um). Wichtig 1sSt hier der Schutz
der sakralen (jüter (res sacrae) W1IE auch die Möglıchkeıit dıe unrechtmäßıig
ente1gneten akralen (jüter wıeder zurückzuverlangen.

nıtık 1st den Bestimmungen VON Art 28 betreffend dıe kırchlichen
Friedhöfe laut geworden. Vornehmlıich Freikiırchen befürchten, dalß diese
Bestimmungen erstens UNSCHAU sınd, zweıtens einen ungerechten Um-
SAa In der Vergabe VOoO  - Girabstellen zulassen und 1ne chıkane dıe

ermöglıchen, die keinen 1T1eAdNO VOT (Jrt en Oder auf unbe-
sti1immte e1t eın (Giemelnindefriedhof eingerichtet WITd. Dalß OB hier,

siıch eigentlıch dıe „letzten ıng  .. handelt, das Wort „Proselytismus”
gefallen lst, VOoO  - den Spannungen zwıischen den Kırchen, die ohl
auch nıcht leicht überwunden werden können.

Im weılteren Verlauf dieses Abschniıtts wırd als NOvum, aber doch recht
dürftig, EeIWwaas über das Copyright bzw über das Exklusivyvrecht der ulte,
dıe benötigten Kultgegenstände herzustellen, ausgesagt Art 29) Im ersten
Fall handelt siıch die freie Nutzung VOoO  - musıkalıschen erken In
ıhrer Aktıvıtät, und 1mM zweıten Fall 1sSt die „gesetzliıche” Einschränkun
beachten, nach der dıe exkIusıve Herstellung VOoO  - Kultgegenständen (etwa
Kerzen) das europäische ecCc verstößt.
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konfessionellen Dialog verbaut oder leichtfertig dem grundlosen Streit zwi-
schen verschiedenen Kirchen dienen kann.

Die Gründung von neuen Kulten, in Kapitel II, Abschnitt 2, ist für unsere
Kirche nur insoweit interessant, als sie ihren Namen schützen lassen muß. Si-
cher kann man hier auch in den kritischen Chor der vielen in- und ausländi-
schen Vereine, NGOs und mancher Freikirchen einstimmen. Der Kompromiß
betreffend wenigstens 0,1 % der Mitglieder einer neuen Kirche kann kritisch
betrachtet werden. Immerhin waren 89 % der gesetzlich zugelassenen Kulte
und Kirchen damit einverstanden. In Deutschland gilt hierfür die 1-Promille-
Grenze, wobei sie sich natürlich auf jeweils ein Bundesland bezieht.

In Kap. II, Abschnitt 3, unter der Überschrift „Personal“, wird zunächst
die Unabhängigkeit der Kirchen betreffend die Anstellung ihrer Mitarbeiter,
die eigene Disziplinargerichtsbarkeit wie auch das Beichtgeheimnis stipu-
liert (Art. 23 und 26).

Ferner besteht die gesetzliche Möglichkeit der Einrichtung und weiteren
Betreibung einer eigenen Pensionskasse, die zwar die Grundprinzipien der
staatlichen Sozialversicherung beachten muß, sich aber ansonsten im we-
sentlichen an ihren eigenen Satzungen ausrichtet.

Schließlich garantiert Art. 25 die Befreiung vom Militärdienst für das
geistliche Personal der Kulte.

Im nächsten Abschnitt 4 des Kapitels II finden sich einige wenige Verfü-
gungen betreffend das Eigentum (Patrimonium). Wichtig ist hier der Schutz
der sakralen Güter (res sacrae) wie auch die Möglichkeit, die unrechtmäßig
enteigneten sakralen Güter wieder zurückzuverlangen.

Kritik ist an den Bestimmungen von Art. 28 betreffend die kirchlichen
Friedhöfe laut geworden. Vornehmlich Freikirchen befürchten, daß diese
Bestimmungen erstens zu ungenau sind, zweitens einen ungerechten Um-
gang in der Vergabe von Grabstellen zulassen und eine Schikane gegen die
Kulte ermöglichen, die keinen Friedhof vor Ort haben oder wo auf unbe-
stimmte Zeit kein Gemeindefriedhof eingerichtet wird. Daß sogar hier, wo
es sich eigentlich um die „letzten Dinge“ handelt, das Wort „Proselytismus“
gefallen ist, zeugt von den Spannungen zwischen den Kirchen, die wohl
auch nicht so leicht überwunden werden können.

Im weiteren Verlauf dieses Abschnitts wird als Novum, aber doch recht
dürftig, etwas über das Copyright bzw. über das Exklusivrecht der Kulte,
die benötigten Kultgegenstände herzustellen, ausgesagt (Art. 29). Im ersten
Fall handelt es sich um die freie Nutzung von musikalischen Werken in
ihrer Aktivität, und im zweiten Fall ist die „gesetzliche“ Einschränkung zu
beachten, nach der die exklusive Herstellung von Kultgegenständen (etwa
Kerzen) gegen das europäische Recht verstößt.
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Der letzte Artıkel Art 31) d1eses Ahbschnuiıtts verfügt über das KIr-
chenvermögen 1mM Fall VOoO  - Schenkungen, Kıirchenaustritten, Erlöschen Oder
Auflösen eINes SOWIE 1mM Fall eINes Rechtsstreıits. e1 WIT| zunächst
festgelegt, be1 freiwillıg erbrachten Beıträgen W1IE eiIwa ırchenbe1-
traägen, Schenkungen Oder Hınterlassenschaften eın Kechtsanspruch auf
ückgabe esteht Lhese Güter, WIE auch andere rechtlich erworbene Güter,
werden In das Patrımonium (E1gentum) der 1IrC einverle1bt, daß auch
1mM Fall VOoO  - Kırchenaustritten Oder beım anderweitigen Verlassen der KIr-
che eın Kechtsanspruch auf ückgabe bestehen ann Art 31,2)

Für die Schlichtung VOoO  - Streitigkeiten zwıischen Kırchen betreffend 1gen-
tumsfragen sınd dıe geme1insame inıgung nıcht erfolgt dıe staatlı-
chen Gerichte zuständ1ıg (Art 31,3)

Schlıeßlic verfügt Art (4) dalß be1 der uflösung e1ner Kırche Oder
be1 Aberkennung i1hres Rechtsstatus das E1gentum entsprechend den Be-
stımmungen der eigenen Satzungen verwenden 1st

Im ÜUnften und etzten Ahbhschnuıiıftt dieses apıtels (Kap LL, Ahbhschnuıiıftt 5)
WIT| die Institution der konfessionellen chulen und des Kelıgionsunterrich-
Tes In den staatlıchen chulen behandelt ange e1t e1in Zankapfel 1mM I)S-
PuL zwıschen den verschliedenen Kırchen, 1sSt dieses ohl der KompromıiB,

dem das Attrıbut „Taul” besten paßt
ach zähem Kıngen hat auch schon beım vorletzten Entwurf des ultusge-

SETZ7ES dıe indıkatıvısche Formuhlerung 1mM 1C auf die tfinanzıelle Unterstüt-
ZUNS der konfessionellen chulen Urc den Staat letztendlich Anwendung
gefunden. Wilıe 1mM Jahr 2004, IsSt auch 1esmal und damıt definıtiv 1IUT

die Möglıchkeıit der Fiınanzıerung Urc 1ne „Kann-Bestimmung“ festge-
halten Art 39,2 und Art 37) Dazu kommt der erwels auf das bestehende
Gesetz, und WT das Unterrichtsgesetz, hler wen1g Spielraum ble1bt,
aber auch dıe Subsıdiarıtät In weılte Ferne gerückt 1st Insofern muß efragt
werden, und WIE dıe eINSaNSS erwähnte Partnerschaft Staat — Kırche kon-
sSequent durchgehalten WITd.

Unsere Kırche 1st £ W VOoO  - den Bestimmungen betreffend die konfess10-
nellen chulen nıcht betroffen, aber In Solildarıtä mi1t den anderen CAWE-
sterkırchen sınd WIT ebenfalls über dıe ohne Ah- Oder Kücksprache mıt den
Kırchen erfolgte Anderung enttäuscht, dıe 1ne Finanzlıerung der konfess10-
nellen chulen Urc den Staat iıllusorisch erscheinen lassen. Für 1ne SsOölche
vorherige Kücksprache galt eın Versprechen des Staatssekretarıliats für

dieses VON der Anderung, die sıcher auch übersehen werden kann,
nıchts gewußt hat, 1st cher unwahrscheınlıch, auch WENNn die Anderung 1mM
Abgeordnetenhaus Oder schon vorher In der Fachkommissıion I11-
1111 worden 1st
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Der letzte Artikel (Art. 31) dieses 4. Abschnitts verfügt über das Kir-
chenvermögen im Fall von Schenkungen, Kirchenaustritten, Erlöschen oder
Auflösen eines Kults sowie im Fall eines Rechtsstreits. Dabei wird zunächst
festgelegt, daß bei freiwillig erbrachten Beiträgen – wie etwa Kirchenbei-
trägen, Schenkungen oder Hinterlassenschaften –, kein Rechtsanspruch auf
Rückgabe besteht. Diese Güter, wie auch andere rechtlich erworbene Güter,
werden in das Patrimonium (Eigentum) der Kirche einverleibt, so daß auch
im Fall von Kirchenaustritten oder beim anderweitigen Verlassen der Kir-
che kein Rechtsanspruch auf Rückgabe bestehen kann (Art. 31,2).

Für die Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Kirchen betreffend Eigen-
tumsfragen sind – so die gemeinsame Einigung nicht erfolgt – die staatli-
chen Gerichte zuständig (Art. 31,3).

Schließlich verfügt Art. 31 (4), daß bei der Auflösung einer Kirche oder
bei Aberkennung ihres Rechtsstatus das Eigentum entsprechend den Be-
stimmungen der eigenen Satzungen zu verwenden ist.

Im fünften und letzten Abschnitt dieses Kapitels (Kap. II, Abschnitt 5)
wird die Institution der konfessionellen Schulen und des Religionsunterrich-
tes in den staatlichen Schulen behandelt. Lange Zeit ein Zankapfel im Dis-
put zwischen den verschiedenen Kirchen, ist dieses wohl der Kompromiß,
zu dem das Attribut „faul“ am besten paßt.

Nach zähem Ringen hat auch schon beim vorletzten Entwurf des Kultusge-
setzes die indikativische Formulierung im Blick auf die finanzielle Unterstüt-
zung der konfessionellen Schulen durch den Staat letztendlich Anwendung
gefunden. Wie im Jahr 2004, so ist auch diesmal – und damit definitiv – nur
die Möglichkeit der Finanzierung durch eine „Kann-Bestimmung“ festge-
halten (Art. 39,2 und Art. 37). Dazu kommt der Verweis auf das bestehende
Gesetz, und zwar das Unterrichtsgesetz, so daß hier wenig Spielraum bleibt,
aber auch die Subsidiarität in weite Ferne gerückt ist. Insofern muß gefragt
werden, wo und wie die eingangs erwähnte Partnerschaft Staat – Kirche kon-
sequent durchgehalten wird.

Unsere Kirche ist zwar von den Bestimmungen betreffend die konfessio-
nellen Schulen nicht betroffen, aber in Solidarität mit den anderen Schwe-
sterkirchen sind wir ebenfalls über die ohne Ab- oder Rücksprache mit den
Kirchen erfolgte Änderung enttäuscht, die eine Finanzierung der konfessio-
nellen Schulen durch den Staat illusorisch erscheinen lassen. Für eine solche
vorherige Rücksprache galt ein Versprechen des Staatssekretariats für Kulte.
Daß dieses von der Änderung, die sicher auch übersehen werden kann,
nichts gewußt hat, ist eher unwahrscheinlich, auch wenn die Änderung im
Abgeordnetenhaus oder schon vorher in der Fachkommission vorgenom-
men worden ist.

JB08Gunesch.pmd 27.11.2007, 18:18110



IDA VERHAÄALITNIS Vo* UN  — KIRCOHE 1ICOCHIE DES L 1'  FL 111

e Bestimmungen betreffend den KReligionsunterricht In den staatlıchen
chulen entsprechen dem Unterrichtsgesetz und geben 1ne Praxıs wlieder,
dıe sıch Se1t 99() etahliert hat Darum muß nıcht näher darauf eingegangen
werden.

Kapıtel 111 des (Jesetzes behandelt die relıg1ösen ereine. Wahrscheinlich
eher unbedeutend für NISCIC Kırche SOl auf die Gründungsvoraussetzungen,
dıe Genehmigungsprozedur und das Prozedere betreffend der Einschreibung
Oolcher ereine hıer nıcht welnter eingegangen werden.

/Zu erwähnen Ware lediglıch, dalß verschliedene Menschenrechtsorganısa-
t1ionen VOT em dagegen protestiert aben, dalß das NECLC Kultusgesetz be1
der Gründung eINes relıg1ösen ereins 1ne Mındestmıitgliederz VOoO  - 300
rumänıschen Staatsbürgern vorsieht. In Deutschland sınd aliur wen1gstens
WEe1 Personen nötig.
e Bestimmungen betreffend die Umgestaltung bestehender ereine In

relıg1öse ereine nach dem Kultusgesetz WIE auch die Verfügungen über
das Auflösen OÖOlcher relıg1öser ereine VOT Giericht werden In diesem Refe-
ral übergangen.
e Schlußbestimmungen des apıtels sollen gebührend Beachtung

tfinden
Zum einen IsSt Un eindeutig, daß mıt dem Datum des Erscheinens 1mM

Amtshlatt das alte Kultusgesetz Nr TI945 WIE auch alle diesem CUÄ

Kultusgesetz zuwı1ıderlaufenden Bestimmungen außer Kraft SESEIZL werden
Art 51)

/ weıtens <1bt gemä. dem nhang des (Jesetzes heute 18 und
Kırchen Art 49,

Für alle diese gilt dıe Verpflichtung, innerhalb VOoO  - Monaten
ıhre eigenen Statuten, In UNSCICITIII Fall dıe Kırchenordnung AUS dem Jahr
199 7, Z£ZUT Genehmigung vorzulegen. Das bedeuteft für dıe E, vangelısche KIr-
che In Rumänien, die Arbeıtsgruppe für Fragen der Kırchenord-
NUNS, dıe Ausschüsse des Landeskonsistori1ums, das Landeskons1ıstorıum und
schhıießlich dıe Landeskırchenversammlung 1MISCIEC Kırchenordnung über-
prüfen und dıe nötigen Anderungen vornehmen muUusSsen. alur ann enTL-
weder die Landeskırchenversammlung dıenen, dıe voraussıchtlhich Ende
November 2007 einberufen WIrd, Oder 1ne außerordentliche Landeskırchen-
versammlung. ESs IsSt jedoch auch möglıch, daß das Landeskons1ıstornum
diese Verantwortung überniımmt und In der gebotenen e1t bzw chnell als
möglıch dıe Kırchenordnung vorlegt, damıt diesem Rechtsvakuum chnell
eın Ende SESCIZL WITd. Sollte siıch W1IE vorauszusehen IsSt geringfü-
S1ZC Anderungen handeln, könnte dıe OrdentTILliche nächste Landeskırchen-
versammlung den eSCHILN des Landeskons1ıstorıums Z£ZUT Kenntnis nehmen.
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Die Bestimmungen betreffend den Religionsunterricht in den staatlichen
Schulen entsprechen dem Unterrichtsgesetz und geben eine Praxis wieder,
die sich seit 1990 etabliert hat. Darum muß nicht näher darauf eingegangen
werden.

Kapitel III des Gesetzes behandelt die religiösen Vereine. Wahrscheinlich
eher unbedeutend für unsere Kirche soll auf die Gründungsvoraussetzungen,
die Genehmigungsprozedur und das Prozedere betreffend der Einschreibung
solcher Vereine hier nicht weiter eingegangen werden.

Zu erwähnen wäre lediglich, daß verschiedene Menschenrechtsorganisa-
tionen vor allem dagegen protestiert haben, daß das neue Kultusgesetz bei
der Gründung eines religiösen Vereins eine Mindestmitgliederzahl von 300
rumänischen Staatsbürgern vorsieht. In Deutschland sind dafür wenigstens
zwei Personen nötig.

Die Bestimmungen betreffend die Umgestaltung bestehender Vereine in
religiöse Vereine nach dem Kultusgesetz wie auch die Verfügungen über
das Auflösen solcher religiöser Vereine vor Gericht werden in diesem Refe-
rat übergangen.

Die Schlußbestimmungen des Kapitels IV sollen gebührend Beachtung
finden.

Zum einen ist es nun eindeutig, daß mit dem Datum des Erscheinens im
Amtsblatt das alte Kultusgesetz Nr. 177/1948 wie auch alle diesem neuen
Kultusgesetz zuwiderlaufenden Bestimmungen außer Kraft gesetzt werden
(Art. 51).

Zweitens gibt es gemäß dem Anhang des Gesetzes heute 18 Kulte und
Kirchen (Art. 49,1).

Für alle diese Kulte gilt die Verpflichtung, innerhalb von 12 Monaten
ihre eigenen Statuten, in unserem Fall die Kirchenordnung aus dem Jahr
1997, zur Genehmigung vorzulegen. Das bedeutet für die Evangelische Kir-
che A. B. in Rumänien, daß die Arbeitsgruppe für Fragen der Kirchenord-
nung, die Ausschüsse des Landeskonsistoriums, das Landeskonsistorium und
schließlich die Landeskirchenversammlung unsere Kirchenordnung über-
prüfen und die nötigen Änderungen vornehmen müssen. Dafür kann ent-
weder die 74. Landeskirchenversammlung dienen, die voraussichtlich Ende
November 2007 einberufen wird, oder eine außerordentliche Landeskirchen-
versammlung. Es ist jedoch auch möglich, daß das Landeskonsistorium
diese Verantwortung übernimmt und in der gebotenen Zeit bzw. so schnell als
möglich die Kirchenordnung vorlegt, damit diesem Rechtsvakuum schnell
ein Ende gesetzt wird. Sollte es sich – wie vorauszusehen ist – um geringfü-
gige Änderungen handeln, könnte die ordentliche nächste Landeskirchen-
versammlung den Beschluß des Landeskonsistoriums zur Kenntnis nehmen.
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Schlußbemerkung
Ich glaube, die Kırchen In Rumänıien 1mM allgemeınen mi1t diesem CUCTT

Kultusgesetz zufrieden seIn können. ESs 1sSt andere europäische ultusge-
SETIZ7E und die europäische Gesetzgebung angepaßt worden. die KIr-
chen In demokratischer Weilse 1re ProJjekt miıtarbeıten konnten, 1sSt
Cn  U wichtig WIE auch dıe Schlußbestimmung In Art 5 ‚9 gemä. wel-
cher alle Anderungen Oder Ergänzungen des Kultusgesetzes 1IUT mi1t der
vorherigen Konsultation der anerkannten erfolgen.

Wünschenswert bleiht 7U Schluß, das (Jesetz guL und korrekt A SC-
wendet WIT| und dalß keine kollateralen (iesetze Oder urchführungsbestim-
IHUNSCH dem Buchstaben und dem (ie1st des CUCTT Kultusgesetzes zuw1der-
laufen Oder das (Iesetz OB aushöhlen
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Schlußbemerkung

Ich glaube, daß die Kirchen in Rumänien im allgemeinen mit diesem neuen
Kultusgesetz zufrieden sein können. Es ist an andere europäische Kultusge-
setze und an die europäische Gesetzgebung angepaßt worden. Daß die Kir-
chen in demokratischer Weise direkt am Projekt mitarbeiten konnten, ist
genau so wichtig wie auch die Schlußbestimmung in Art. 50, gemäß wel-
cher alle Änderungen oder Ergänzungen des Kultusgesetzes nur mit der
vorherigen Konsultation der anerkannten Kulte erfolgen.

Wünschenswert bleibt zum Schluß, daß das Gesetz gut und korrekt ange-
wendet wird und daß keine kollateralen Gesetze oder Durchführungsbestim-
mungen dem Buchstaben und dem Geist des neuen Kultusgesetzes zuwider-
laufen oder das Gesetz sogar aushöhlen.
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